
 

Öffnungszeiten 
Mo-Fr 08.30 – 12.00 Uhr 
Do 14.00 – 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Straßenverkehrsamt 
Mo-Fr 07.30 – 12.00 Uhr 
Di 14.00 – 16.00 Uhr 
Do 14.00 – 18.00 Uhr 
Nur nach Terminabsprache oder Ter-
minreservierung 

Mit Bus und Bahn zu uns:  
Fußweg vom Bahnhof Paderborn 
zum Kreishaus ca. 3 Minuten 

Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
IBAN  DE26 4765 0130 0001 0340 81 
BIC WELADE3LXXX 
 
VerbundVolksbank OWL eG. 
IBAN  DE89 4726 0121 8758 0000 00 
BIC DGPBDE3MXXX 

Deutsche Bank AG 
IBAN  DE45 4727 0029 0521 2162 00 
BIC DEUTDE3B472 
 
Steuer ID  DE126229853 
Steuernummer 339/5870/1115 

 

 

Vorhaben Antrag auf Vorbescheid nach § 9 BImSchG hinsichtlich der Standsicherheit/ Turbu-
lenz, Eiswurf, Naturschutz, Luftfahrt und Baurecht 
Hier: Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-138 EP3 
E2 mit 160 m Nabenhöhe und 4.200 kW Nennleistung in Altenbeken - Schwaney 
 

 

 
Antragsteller Happenberg Windgemeinschaft GbR, Brokstraße 3, 33184 Altenbeken – Schwaney 
  
Grundstück Altenbeken - Schwaney, Feldflur 
  
Gemarkung Schwaney 
Flur 17 
Flurstück 13 
  

 
 
 

 

V O R B E S C H E I D  
 

gemäß § 9 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 

hinsichtlich der Standsicherheit/ Turbulenz, Eiswurf, Naturschutz, Luftfahrt und des Baurechts für 
die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-138 EP3 E2 mit 160 m 
Nabenhöhe sowie einer Nennleistung von 4.200 kW in Altenbeken, Gemarkung Schwaney, Flur 17, 
Flurstück 13. 
  
 
 
 

 
Per PZU 

Happenberg Windgemeinschaft GbR 
Brokstraße 3  
33184 Altenbeken  

Der Landrat  
Kreis Paderborn 
Dienstgebäude: C / E 
Büro: C.03.20 
Aldegreverstr. 10 – 14, 33102 Paderborn 

Ansprechperson: Herr Borkowski 
Amt: Amt für Umwelt, Natur und Klima-
schutz 

 05251 308-6662 
 05251 308-6699 
 borkowskir@kreis-paderborn.de 

 
Mein Zeichen: 41473-23-600 
Datum: 15.08.2024 
 

Kreis Paderborn | Postfach 1940 | 33049 Paderborn 
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I. Tenor 

 
Auf Antrag vom 15.07.2023, hier eingegangen am 14.08.2023 wird gemäß § 9 BImSchG in Verbindung mit 
§§ 1 und 2 der 4. BImSchV sowie Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV der  
 

Vorbescheid 
 
hinsichtlich der Standsicherheit/ Turbulenz, Eiswurf, Naturschutz, Luftfahrt und des Baurechts für die Errich-
tung und den Betrieb einer Windenergieanlagen des Typs Enercon E-138 EP3 E2 mit einer Nabenhöhe von 
160 m sowie einer Nennleistung von 4.200 kW in Altenbeken - Schwaney erteilt.   
 
Dieser Vorbescheid wird gemäß § 9 Abs. 2 BImSchG unwirksam, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach 
Eintritt der Unanfechtbarkeit die Genehmigung beantragt wird. Er berechtigt nicht zur Errichtung der Anlage 
oder von Teilen der Anlage. Dieser Vorbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die 
nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.  
 
 
Gegenstand dieses Vorbescheids 
 

Anlage Gemeinde Gemarkung Flur(e) Flurstück(e) East / North  

WEA 16 Altenbeken Schwaney 17 13 32.492.650 / 5.728.729 

 
 
Der Vorbescheid wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu deren Inhalten und Umfang nach Maß-
gabe der folgenden Abschnitte erteilt:  
 

I.  Tenor  
II.  Inhalts- und Nebenbestimmungen   
III.  Begründung  
IV.  Verwaltungsgebühr  
V. 
VI.  

Rechtsbehelfsbelehrung 
Hinweise 

 

VII.  Anlagen  
  1. Auflistung der Antragsunterlagen 
  2. Verzeichnis der Rechtsquellen 

 

II. Inhalts- und Nebenbestimmungen 

 
Um die Erfüllung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen, werden ne-
ben den in Abschnitt I. – Tenor – aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang der Genehmigung 
zusätzlich die nachstehenden Nebenbestimmungen gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG festgesetzt:  
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A. Bedingungen  
 

1. Aufschiebende Bedingung 
Für den durch die Baumaßnahme verursachten Eingriff in das Landschaftsbild und den Naturhaushalt 
ist bis drei Tage vor Baubeginn ein Ersatzgeld in Höhe von 78.170,74 € unter Angabe des Verwen-
dungszweckes „Ersatzgeld 61-24-20063“ auf eines der auf der ersten Seite genannten Konten der 
Kreiskasse Paderborn zu zahlen. 

 

2. Die Windenergieanlage darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der zum Schutz kollisions-
gefährdeter WEA-empfindlicher Fledermausarten festgelegte Abschaltalgorithmus funktionsfähig ein-
gerichtet worden ist und dies durch die untere Naturschutzbehörde bestätigt wurde. Der unteren Na-
turschutzbehörde ist vor Inbetriebnahme der Windenergieanlage unaufgefordert eine entsprechende 
Fachunternehmererklärung vorzulegen. 
 

 
B. Auflagen  

 
Auflagen der unteren Bodenschutzbehörde 
 

1. Bei allen Arbeiten, die auf den Boden einwirken sind folgende Grundsätze zu beachten: 
- Schutz des Bodens vor Verdichtung und daraus resultierender Vernässung 
- Schutz des Bodens vor Einträgen von Schadstoffen und unerwünschten Fremdstoffen (Ver-

schmutzung) und 
- Schutz des Bodens vor Erosion 

 
2. Sowohl beim Abtrag als auch bei der Zwischenlagerung ist auf einen schonenden Umgang mit dem 

Boden, insbesondere dem Oberboden zu achten. 
 

3. Beim Abtragen und Lagern ist eine Vermischung von Oberboden mit Unterboden zu vermeiden.  
 

4. Nach dem Rückbau der in Anspruch genommenen Flächen, wie Fundament-, Kranstell-, Montage- 
und Verkehrsflächen, sind die ursprünglichen Bodenverhältnisse wiederherzustellen. Hinsichtlich 
der qualitativen Anforderungen an die wiederherzustellenden Bodenschichten ist der Ausgangszu-
stand, d.h. die Beschaffenheit des ursprünglich vor der Errichtung der o.g. Flächen und Zufahrten 
vorhandenen Bodens, zu berücksichtigen. Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen an Böden bei 
einer landwirtschaftlichen Folgenutzung sind zu beachten. Baubedingte Verdichtungen sind nach 
Abschluss der Baumaßnahme bzw. im Rahmen der Rückbaumaßnahmen durch eine Tiefenlockerung 
wieder zu beseitigen. 

 
 
Auflagen der unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
 

5. Gem. § 2a Abs. 3 LKrWG ist bei Bau- und Abbruchmaßnahmen mit einem zu erwartenden Anfall von 
Bau- und Abbruchabfällen einschließlich Bodenmaterial von insgesamt mehr als 500 m3 der Anfall 
und geplante Verbleib von Abfällen bereits im Vorfeld in einem Entsorgungskonzept zu dokumentie-
ren. Das Entsorgungskonzept kann als ausfüllbares pdf-Dokument auch auf der Internetseite des 
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LANUV heruntergeladen werden: https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/abfall/abfallstroeme/bau-und-
abbruchabfaelle-1/entsorgungskonzept-gem-2a-3-lkrwg 

 
6. Das Entsorgungskonzept ist dem Kreis Paderborn als zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde auf Ver-

langen vorzulegen. 
 

7. Verwertbare Bauabfälle (Bodenaushub, Bauschutt, Verpackungen, Holz, Glas, Metalle etc.) sind vom 
Zeitpunkt ihrer Entstehung an getrennt zu halten, soweit dies für ihre ordnungsgemäße Verwertung 
erforderlich ist. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Verpflichtung ist insbesondere der bauaus-
führende Unternehmer bzw. die bauausführende Person. Die Getrennthaltungs- und Verwertungs-
pflichten der Gewerbeabfallverordnung sind entsprechend zu beachten.  

 
8. Schadstoffhaltige Abfälle (Lacke, Lösungsmittel, sonstige Bauchemikalien etc.) müssen vom Zeit-

punkt ihrer Entstehung getrennt gehalten werden. Die schadstoffhaltigen Abfälle sind einer geson-
derten Entsorgung zuzuführen. 

 
9. Der Einbau von Bauschutt/Recyclingbauschutt oder andere mineralischen Abfälle (z. B. als Wege- 

und Untergrundbefestigung), in offener Bauweise bzw. unter wasserdurchlässigen Deckschichten ist 
nicht zulässig.  

 
10. Zur Geländeanfüllung darf nur unbelasteter Bodenaushub ohne Fremdstoffe oder natürliches Ge-

stein verwendet werden. Die Art, Qualität und Herkunft des Bodenaushubes und die Anlieferungs-
mengen sind in geeigneter Weise zu dokumentieren. 
 

 
Auflagen der Bezirksregierung Münster – Zivile Luftüberwachung 
 

11. Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlagen erforderlich ist, sind die Rotorblätter der 

Windkraftanlagen weiß oder grau auszuführen; im äußeren Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je 

6 m Länge  

a) außen beginnend 6 m orange – 6 m weiß – 6 m orange oder  
b) außen beginnend 6 m rot – 6 m weiß oder grau – 6 m rot  
zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), licht-
grau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu 
verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.  

 
12. Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf halber Höhe rück-

wärtig umlaufend mit einem 2 m hohen orangen / roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch 
grafische Elemente und / oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dür-
fen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.  

  
13. Der Mast ist mit einem 3 m hohen Farbring in orange / rot, beginnend in 40 m über Grund / Wasser, 

zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 m hoch sein. Die Markierung kann aus techni-
schen Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.  
 

14. In diesen Fällen ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES), 
am Turm auf der halben Höhe zwischen Grund/ Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem Ma-
schinenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann bei der Anordnung 
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der Befeuerungsebene um bis zu 5 m nach oben/ unten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder 
Richtung mindestens 2 Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infrarot-kennzeichnung (AVV, 
Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen.  

 
15. Es ist (z.B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie bei 

einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Der 
Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der AVV, Nr. 3.9.  

 
16. Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6, insbesondere die Standorte und Baumusterprüfung) erfüllt 

werden, kann der Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung erfolgen. Dies ist der zu-
ständigen Luftfahrtbehörde anzuzeigen. Da sich der Standort aller Anlagen außerhalb des kontrol-
lierten Luftraums befindet, bestehen aus zivilen und militärischen flugsicherungsbetrieblichen 
Gründen keine Bedenken gegen die Einrichtung einer BNK.   

 
17. Das Feuer W rot, bzw. Feuer W, rot ES ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus 

jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem 
Maschinenhausdach – nötigenfalls auf Aufständerungen – angebracht werden. Dabei ist zu beach-
ten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige 
Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windenergieanlage während der Blinkphase nicht durch 
einen Flügel des Rotors verdeckt werden.  

 
18. Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 

Sekunden gem. UTC mit einer zulässigen Null-Punkte-Verschiebung von +/- 50 ms zu starten.  
 

19. Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tagesfeuer 
sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.  

 
20. Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz um-

schalten.  
 

21. Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen können als Windenergieanla-
genblöcke zusammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen nur die Anlagen am der Peripherie des 
Blocks, nicht aber innerhalb des Blocks befindlichen Analgen einer Kennzeichnung durch Feuer für 
die Tages- und Nachtkennzeichnung. Überragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant 
die die sie umgebenen Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr für die 
Sicherheit des Luftverkehrs würde ich die Peripheriebefeuerung untersagen.  

 
22. Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z.B. LED) kann auf ein „redundantes 

Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das 
Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5% Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall 
des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.  

 
23. Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in Frank-

furt/Main unter der Rufnummer 06103 707 5555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de unverzüglich 
bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die 
Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Be-
hebung innerhalb von 2 Wochen nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale und die zuständige Geneh-
migungsbehörde nach Ablauf von 2 Wochen erneut zu informieren.  
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24. Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatzstromver-

sorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleistet. 
Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb des Feuers bis zur Wiederherstellung der Span-
nungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversor-
gung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vor-
gabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.  

 
25. Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und Feuer W, rot und Feuer W, rot ES ist nur 

bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtwei-
tenmessgeräte möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.  

 
26. Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Tageskennzeichnung und 

an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.  
 

27. Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hindernishöhe 
zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.   
 

28. Der Betreiber hat den Ausfall der Kennzeichnung unverzüglich zu beheben.  
 

29. Da die Windenergieanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden 
muss, ist der Baubeginn unaufgefordert rechtzeitig unter Angabe des Aktenzeichens 26.01.01.07 
Nr. 189-23 bekannt zu geben. Dabei sind folgende endgültige Veröffentlichungsdaten für die An-
lage anzugeben: 

 
1.  Mindestens 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und 
2.  spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten zu übermitteln, 

um die Vergabe der ENR-Nr. und die endgültige Veröffentlichung in die Wege leiten zu kön-
nen.  

 
 Diese Meldung der endgültigen Daten umfasst dann die folgenden Details:  

a) DFS-Bearbeitungsnummer  
b) Name des Standorts 
c) Art des Luftfahrthindernisses  
d) Geogr. Standortkoordinaten (Grad, Min., Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoids (Bessel, 

Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen)) 
e) Höhe der Bauwerksspitze (m ü. Grund) 
f) Höhe der Bauwerksspitze (m ü. NN, Höhensystem: DHHN 92) 
g) Art der Kennzeichnung (Beschreibung)  

 
 
Auflagen der Bezirksregierung Detmold – Arbeitsschutz 

30. Windenergieanlagen (WEA) erfüllen die Definition einer Maschine gemäß Neunte Verordnung zum 
Produktsicherheitsgesetz – 9. ProdSV (Maschinenverordnung) i. V. m. Art. 2 Buchstabe a Gedanken-
strich 1 der Maschinenrichtlinie (RL 2006/42/EG). 
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Mit Ausstellung der EG-Konformitätserklärung sowie der Anbringung der CE-Kennzeichnung an der 
WEA, bestätigt der Hersteller die Konformität der betreffenden WEA nach den Vorgaben der  
RL 2006/42/EG.  

 

31. Der BImSchG-Genehmigungsbehörde ist die Konformitätserklärung bis spätestens zum Termin der 
Inbetriebnahme der WEA vorzulegen 

 

 

Auflage der unteren Naturschutzbehörde    

 

Bauzeitenregelung 

 

32. Alle Bautätigkeiten, darunter fallen die Baufeldfreimachung/bauvorbereitende Maßnahmen, der 
Wege- und Fundamentbau sowie die Errichtung der Windenergieanlage selbst, finden außerhalb der 
Hauptfortpflanzungszeit der Brutvögel außerhalb des Zeitraums vom 01.03. bis 31.07. statt. Abwei-
chungen von dem Bauzeitenfenster sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde zulässig. Sofern aus belegbaren Gründen die Einhaltung der Bauzeitenregelun-
gen nicht möglich ist, sind der unteren Naturschutzbehörde spätestens vier Wochen vor Beginn der 
Bauzeitenausschlussfrist zum einen die betriebsbedingten Gründe durch den Antragsteller darzule-
gen, zum anderen ist durch eine Umweltbaubegleitung fachlich darzustellen, wie Besatzkontrollen 
und Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen sind. Die Umweltbaubegleitung bedarf einer nach-
weisbaren fachlichen Qualifikation. 

 
Gestaltung des Mastfußbereiches 
 

33. Im Umkreis von 119 m (vom Rotor überstrichenen Fläche zuzüglich eines Puffers von 50 Metern) um 
den Turmmittelpunkt der Windenergieanlage dürfen keine Gehölze gepflanzt oder Kleingewässer 
angelegt werden. Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen ist die landwirtschaftliche Nutzung auf 
den Baugrundstücken so nah wie möglich an die Mastfüße, die Kranstellflächen und die Zuwegungen 
heranzuführen. Mastfußbereiche und Kranstellflächen sind von Ablagerungen, wie Ernteprodukten, 
Ernterückständen, Mist u.a. Materialien, freizuhalten. 
Auf Kurzrasenvegetation, Brachen sowie auf zu mähendes Grünland ist in jedem Fall zu verzichten. 
 

Abschaltalgorithmus für kollisionsgefährdete WEA-empfindliche Vogelarten zur Brutzeit (erntebedingte Be-
triebszeiteneinschränkung) 

 
34. Die Windenergieanlage ist bei Grünlandmahd, Ernte, Pflügen oder pflugloser Bodenbearbeitung zwi-

schen 1. April und 31. August auf Flächen, die in weniger als 250 Metern Entfernung vom Mastfuß-
mittelpunkt der Windenergieanlage gelegen sind abzuschalten. Dies betrifft die in der nachfolgenden 
Tabelle benannten Flurstücke: 

 

Gemarkung Flur Flurstück 

Schwaney 17 12 

13 

17 tlw. (nur der betroffene 

Schlag) 
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Gemarkung Flur Flurstück 

18 

29 

37 

47 

48 

53 tlw. (nur der betroffene 

Schlag) 

 
Die Abschaltmaßnahmen erfolgen von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis mindestens 24 
Stunden nach Beendigung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang. 

 
35. Der Betreiber der Windenergieanlage hat die zur Erfüllung der Auflage notwendigen vertraglichen 

Vereinbarungen mit den Eigentümern und Bewirtschaftern der o.g. Flurstücke zu treffen.  
 
36. Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind über die Betriebsdatenregistrierung der Windenergieanlage zu 

erfassen, mindestens ein Jahr lang aufzubewahren und auf Verlangen der unteren Naturschutzbe-
hörde vorzulegen. Die Daten sind in einem geeigneten digitalen Format zur direkten Weiterverarbei-
tung in Tabellenkalkulationsprogrammen und Datenbanken (.xls oder .csv) vorzulegen. 

 
Abschaltalgorithmus für kollisionsgefährdete WEA-empfindliche Vogelarten (Betriebszeiteneinschrän-

kung während des herbstlichen Schlafplatzgeschehens des Rotmilans) 
 
37. Im Zeitraum 30.07. bis 30.09. eines jeden Jahres ist die Windenergieanlage morgens von einer halben 

Stunde vor Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang und spätnachmittags bzw. abends von 3 Stunden vor 
Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang abzuschalten. 

 
38. Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind über die Betriebsdatenregistrierung der Windenergieanlage zu 

erfassen, mindestens ein Jahr lang aufzubewahren und auf Verlangen der unteren Naturschutzbe-
hörde vorzulegen. Die Daten sind in einem geeigneten digitalen Format zur direkten Weiterverarbei-
tung in Tabellenkalkulationsprogrammen und Daten-banken (.xls oder .csv) vorzulegen. 

 
Abschaltalgorithmus für kollisionsgefährdete WEA-empfindliche Fledermausarten 
 
39. Im Zeitraum 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres ist die Windenergieanlage zwischen Sonnenunter-

gang und Sonnenaufgang vollständig abzuschalten, wenn die folgenden Bedingungen zugleich erfüllt 
sind: Temperaturen von > 10 °C sowie Windgeschwindigkeiten im 10min-Mittel von < 6 m/s in Gon-
delhöhe. 

 
40. Bei Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist der unteren Naturschutzbehörde unaufgefordert 

eine Erklärung des Fachunternehmers vorzulegen, in der ersichtlich ist, dass die Abschaltung funkti-
onsfähig eingerichtet ist. 

 
41. Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind über die Betriebsdatenregistrierung der Windenergieanlage zu 

erfassen, mindestens ein Jahr lang aufzubewahren und auf Verlangen der unteren 



15.08.2024 
Az: 41473-23-600 
 

 

9 / 31 
 

 

Naturschutzbehörde vorzulegen. Dabei müssen zumindest die Parameter Temperatur, Windge-
schwindigkeit und elektrische Leistung im 10min-Mittel erfasst werden. 

 

III. Begründung 

 
 
Antragsgegenstand und Verfahrensablauf  
 
Mit Antrag vom 15.07.2023, hier eingegangen am 14.08.2023, hat die Happenberg Windgemeinschaft GbR 
beantragt, dass durch Vorbescheid nach § 9 Abs. 1 BImSchG über die Vereinbarkeit des Vorhabens im Hinblick 
auf die Standsicherheit/ Turbulenz, Eiswurf, Naturschutz, Luftfahrt, sowie des Bauplanungsrechts für die Er-
richtung und den Betrieb einer Windenergieanlagen des Typs Enercon E-138 EP3 E2 mit einer Nabenhöhe 
von 160 m sowie einer Nennleistung von 4.200 kW in Altenbeken - Schwaney entschieden wird.   
 
Für die Entscheidung über den Antrag ist nach § 1 Abs. 3 ZustVU NRW der Kreis Paderborn als untere Um-
weltschutzbehörde zuständig. 
 
Zusammen mit den Antragsunterlagen wurde am 14.08.2023 ein UVP-Bericht zum Antrag gem. § 2 der 9.BIm-
SchV i.V. mit §§ 5 und 16 UVPG zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage in südöstlich zur im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenbeken ausgewiesenen Konzentrationszone Nr. 4 für Windenergie-
anlagen eingereicht. Dieser UVP-Bericht wurde durch die Koch & Partner Umweltschutz GbR am 15.07.2023 
erstellt.  
Diese wurde geprüft und der Entfall der UVP-Vorprüfung wurde als zweckmäßig erachtet und die UVP-Pflicht 
damit festgestellt.   
 
Das Genehmigungsverfahren wurde nach den Bestimmungen des § 10 BImSchG in Verbindung mit den Vor-
schriften der 9. BImSchV durchgeführt.  
 
Das Vorhaben, Ort und Zeit der Auslegung der Antragsunterlagen sowie der vorgesehene Termin zur Erörte-
rung der Einwendungen wurden am 13.09.2023 entsprechend § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der 9. 
BImSchV und §§ 18 ff. UVPG im Amtsblatt des Kreises Paderborn, in den Tageszeitungen, die im Bereich des 
Untersuchungsgebiets verbreitet sind, im Internet auf der Internetseite des Kreises Paderborn sowie des 
UVP-Portals öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Antragsunterlagen haben danach in der Zeit vom 21.09.2023 bis einschließlich 20.10.2023 bei der Kreis-
verwaltung Paderborn und der Gemeinde Altenbeken zu jedermanns Einsicht ausgelegen. Zusätzlich waren 
die Antragsunterlagen während dieser Zeit im Internet auf der Homepage des Kreises Paderborn und im UVP-
Portal einsehbar. Während der Auslegung und bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis ein-
schließlich 19.11.2023) konnten Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich, zur Niederschrift oder elekt-
ronisch bei der Gemeinde Altenbeken sowie beim Kreis Paderborn erhoben werden. Der Erörterungstermin 
wurde für den 19.12.2023 terminiert.  
 
Es wurden innerhalb der Einwendungsfrist keine Einwendungen erhoben. Der Erörterungstermin wurde in 
Ausübung ihres Ermessens durch die Genehmigungsbehörde mit Bekanntmachung vom 06.12.2023 abge-
sagt. Fünf Einwendungen wurden im Februar 2024, deutlich verfristet erhoben.  
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Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen wurde den im Genehmigungsverfahren zu beteiligenden 
Fachbehörden zur fachlichen Prüfung und Stellungnahme zugeleitet, und zwar neben den Fachämtern des 
Kreises Paderborn  

▪ der Gemeinde Altenbeken, 
▪ der Bezirksregierung Detmold,  
▪ der Bezirksregierung Münster,  
▪ dem Landesbetrieb Straßenbau NRW,  
▪ dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr sowie  
▪ der Bundesnetzagentur, sowie 
▪ die Telefonica als Richtfunkbetreiber 

 
Die beteiligten Fachbehörden haben den Antrag und die Unterlagen geprüft, es wurden keine grundsätzli-
chen Einwände gegen das Vorhaben erhoben, jedoch Nebenbestimmungen und Hinweise vorgeschlagen, die 
die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sicherstellen. 
 
 
 
Befristung des Vorbescheids 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 BImSchG wird der Vorbescheid unwirksam, wenn der Antragsteller nicht innerhalb von 
zwei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit die Genehmigung beantragt. Die Frist kann auf Antrag bis 
auf vier Jahre verlängert werden.  
 
 

Natur- und landschaftsrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen  
 
Das Vorhaben liegt im Außenbereich der Gemarkung Schwaney. Der Standort der geplanten Windenergiean-
lage befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „offene Kulturlandschaft“, welches im Land-
schaftsplan Altenbeken festgesetzt ist.  
 
Nach § 26 (3) Bundesnaturschutzgesetz sind  

in einem Landschaftsschutzgebiet die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen sowie der 
zugehörigen Nebenanlagen nicht verboten, wenn sich der Standort der Windenergieanlagen in einem 
Windenergiegebiet nach § 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1353) befindet. Satz 1 gilt auch, wenn die Erklärung zur Unterschutzstellung nach § 22 
Absatz 1 entgegenstehende Bestimmungen enthält. Für die Durchführung eines im Übrigen zulässigen 
Vorhabens bedarf es insoweit keiner Ausnahme oder Befreiung. Bis gemäß § 5 des Windenergieflä-
chenbedarfsgesetzes festgestellt wurde, dass das jeweilige Land den Flächenbeitragswert nach An-
lage 1 Spalte 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes oder der jeweilige regionale oder kommunale 
Planungsträger ein daraus abgeleitetes Teilflächenziel erreicht hat, gelten die Sätze 1 bis 3 auch au-
ßerhalb von für die Windenergienutzung ausgewiesenen Gebieten im gesamten Landschaftsschutz-
gebiet entsprechend. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn der Standort in einem Natura 2000-Gebiet 
oder einer Stätte, die nach Artikel 11 des Übereinkommens vom 16. November 1972 zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 1977 II S. 213, 215) in die Liste des Erbes der Welt aufgenom-
men wurde, liegt. 
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a) zur Eingriffsregelung 
 
Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. 
§ 30 Abs. 1 Ziffer 4 Landesnaturschutzgesetz dar. Der Verursacher eines Eingriffs ist gem. § 15 Abs. 1 und 2 
Bundesnaturschutzgesetz verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unter-
lassen bzw. unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege auszugleichen oder zu ersetzen. 
 
Grundlage für die Bewertung des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft ist der 
von der Antragstellerin vorgelegte Landschaftspflegerische Begleitplan (Koch & Partner Umweltschutz GbR 
vom 15.07.2023). Hiernach beträgt der Kompensationsbedarf der WEA 3.666,10 m² für die Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushalts. Die Antragstellerin möchte ein Ersatzgeld zahlen. Die Höhe des Ersatzgeldes beträgt 
derzeit 7,30 € je m² Kompensationsbedarf. Demnach ist für den Eingriff in den Naturhaushalt ein Ersatzgeld 
in Höhe von 26.762,53 € zu zahlen.  
 
Für den Eingriff in das Landschaftsbild wurde gem. Windenergieerlass ein Ersatzgeld berechnet. Aufgrund 
der Anlagenhöhe wird davon ausgegangen, dass der Eingriff nicht ausgleichbar oder ersetzbar ist. Daher wird 
im Windenergieerlass ein Ersatzgeld pro Meter Anlagenhöhe vorgegeben. Für die geplanten WEA ergibt sich 
gem. LBP ein Ersatzgeld in Höhe von 51.408,21 €. 
 
b) zum Artenschutz 
 
Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgt nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur 
Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 
2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) (Rd. Erl. d. 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 13.04.2010, - III 4 - 
616.06.01.17) sowie des Leitfadens „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Geneh-
migung von Windenergieanlagen in NRW – Modul A: Genehmigungen außerhalb planerisch gesicherter Flä-
chen/Gebiete“(Fassung: 12.04.2024, 2. Änderung). 
 
Die Antragstellerin hat verlangt § 45b Absatz 1 bis 6 BNatSchG anzuwenden. 
 
Unterlagen 
Grundlage für die nachfolgenden Anmerkungen sind die im Genehmigungsverfahren von der Antragstellerin 
vorgelegten Unterlagen: 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage in süd-
östlich zur im Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenbeken ausgewiesenen Konzentrationszone 
Nr. 4 für Windenergieanlagen, Koch & Partner Umweltschutz GbR vom 15.07.2023 

• FFH-Verträglichkeitsstudie (Vorstudie Stufe 1) gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Windenergieanlage in südöstlich zur im Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenbe-
ken ausgewiesenen Konzentrationszone Nr. 4 für Windenergieanlagen, Koch & Partner Umwelt-
schutz GbR vom 15.07.2023 

• Überprüfung eines kartierten Rotmilanhorstes, Planungs- und Beratungsbüro für Umweltschutz- und 
Landschaftspflege Wiemeyer-Sandfort, 10.06.2024 

• Ergänzung zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur Errichtung und zum Betrieb einer Windener-
gieanlage in südöstlich zur im Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenbeken ausgewiesenen Kon-
zentrationszone Nr. 4 für Windenergieanlagen, Dominik und Janina Wloka GbR, 10.06.2024 
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Weitere Informationen und Hinweise ergeben sich aus der Erfassung der Rotmilan-Vorkommen im Kreis Pa-
derborn durch die Biologische Station Kreis Paderborn- Senne e.V. 
 
Unter Berücksichtigung der insgesamt vorliegenden Daten und Erkenntnisse kann das Vorhaben bau-, anlage- 
und betriebsbedingt zu Verstößen gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote führen.  
Eine Betroffenheit folgender Arten kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden: Kornweihe, Rohr-
weihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Uhu, Wanderfalke. Zudem kann eine Betroffenheit von bo-
denbrütenden Feldvögeln (Feldlerche) und Fledermausarten nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
Artbetrachtung 
 
Bei den Arten Kornweihe, Rohrweihe, Schwarzmilan, Wanderfalke werden die artspezifischen Distanzen des 
Nahbereichs und des zentralen Prüfbereichs zwischen WEA und aktuell genutzten Brutplätzen nicht unter-
schritten. Die Arten treten in den artspezifischen Radien als Nahrungsgast/ Überflieger auf, sodass sich Brut-
plätze der Arten in größerer Entfernung zum Vorhaben befinden. Auch ist unter Berücksichtigung der vorlie-
genden Untersuchungen eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit weder aufgrund der artspezifischen 
Habitatnutzung noch funktionaler Beziehungen im Gefahrenbereich der WEA bei den genannten WEA-emp-
findlichen Brutvogelarten zu besorgen, sodass gemäß § 45b Abs. 4 BNatSchG das Tötungs- und Verletzungs-
risiko nicht signifikant erhöht ist. 
 
Die Feldlerche kommt im Offenland des Vorhabengebietes sehr häufig vor. Sie könnte v.a. baubedingt durch 
die direkte Zerstörung von Nestern und Gelegen sowie indirekt durch Störungen des Brutablaufs beeinträch-
tigt werden. Im Bereich des Bauplatzes der Windenergieanlage kann es durch die Baufeldräumung und die 
Bautätigkeiten zu Revierverlusten kommen. Bautätigkeiten während der Brutzeit werden daher durch eine 
entsprechende Auflage grundsätzlich ausgeschlossen. Sollte aus belegbaren Gründen die Einhaltung der Bau-
zeitenregelungen nicht möglich sein, wird eine Umweltbaubegleitung erforderlich.  
 
Die geplante Windenergieanlage liegt im Bereich eines Schwerpunktvorkommens des Rotmilans.  
Im Jahr 2022 wurde ca. 365 m nordwestlich der WEA ein Brutnachweis innerhalb des artspezifischen Nahbe-
reiches (500 m) erbracht. Im Rahmen der Überprüfung des Rotmilanhorstes durch das Planungs- und Bera-
tungsbüro für Umweltschutz- und Landschaftspflege Wiemeyer-Sandfort wurden 2023 und 2024 keine Hin-
weise auf eine Rotmilanbrut an dem Horst erbracht. Gem. Artenschutzleitfaden NRW (2024) sind Standorte 
von Wechselhorsten der WEA-empfindlichen Greifvögel (Rotmilan und Schwarzmilan) nicht zu betrachten, 
wenn sie nachweislich seit zwei Jahren nicht mehr besetzt wurden.  
In den Jahren 2021, 2022 und 2024 befindet sich ein Brutnachweis ca. 1.130 m südwestlich der geplanten 
WEA innerhalb des artspezifischen zentralen Prüfbereichs (500-1.200 m).  
Gemäß § 45 b) (3) BNatSchG bestehen Anhaltspunkte im zentralen Prüfbereich dafür, dass das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare signifikant erhöht ist. Die signifikante Risikoerhö-
hung ist durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen hinreichend zu mindern. In der Ergänzung zum Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag (Dominik und Janina Wloka GbR, 10.06.2024) werden keine Maßnahmen vor-
geschlagen, da der Horststandort im Nahbereich nicht mehr zu berücksichtigen ist und von einer falschen 
Entfernung (1.600 m statt 1.130 m) zu dem südwestlichen Horststandort ausgegangen wurde. Im Gespräch 
mit Herrn Benstein am 11.06.2024 im Kreishaus wurde sich daher auf eine Abschaltung bei landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftungsereignissen geeinigt.  
 
Bezüglich der nachgewiesenen kollisionsgefährdeten WEA-empfindlichen Vogelarten sollen neben den Brut-
plätzen auch die bekannten, traditionell genutzten Gemeinschaftsschlafplätze nach dem 
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Artenschutzleitfaden NRW berücksichtigt werden, da sich hier zu bestimmten Jahreszeiten die Anzahl an In-
dividuen im Raum erhöhen kann. 
Nach der Brutzeit ist das Vorhabengebiet von Bedeutung für das herbstliche Schlafplatzgeschehen des Rot-
milans.  
Die geplante Windenergieanlage liegt im Schlafgebiet Nr. 4 „Östlich Dahl“ lt. JOEST et al. (2012). Der Begriff 
des Schlafgebietes bezeichnet einen Komplex aus einzelnen Schlafgehölzen, die in einem räumlichen Zusam-
menhang stehen und deren konkrete Nutzung aus unterschiedlichen Gründen (z.B. Witterung, Feldbestel-
lung, Störungen) variieren kann.  
Gem. dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag liegen Schlafplätze des Rotmilans westlich der geplanten WEA 
in Entfernungen von etwa 800 m bis 3.300 m. Bei den Schlafplatzkontrollen wurden im Rahmen der kreis-
übergreifenden Synchronzählung Anfang September durch die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne 
e.V. außerdem in den letzten Jahren im 500 m-Radius der geplanten WEA der Hang mit kleineren Gehölzen 
und Solitärbäumen nördlich des Ellerbachs sowie ca. 1000 m südlich der WEA die Buchenbestände südlich 
des Ellerbachs durch Rotmilane genutzt. Auch die Ergebnisse der Besenderung von Rotmilanen in den Jahren 
2016 und 2017 zeigen eine Schlafplatznutzung in den genannten WEA-nahen Bereichen.  
Es ist von einer räumlichen und zeitlichen Konzentration fliegender Rotmilane im direkten Umfeld und im 
Gefahrenbereich der geplanten WEA auszugehen. 
Während der Abflug morgens in den meisten Fällen innerhalb einer halben Stunde vor Sonnenaufgang er-
folgt, treffen die Vögel nachmittags zu sehr unterschiedlichen Zeiten ein. Die meisten Flüge von den Nah-
rungsflächen zum Schlafplatz liegen zwischen drei und einer Stunde vor Sonnenuntergang. Oft bewegen sich 
die Vögel dann noch etwas um den späteren Schlafplatz, mitunter erfolgt auch noch ein Wechsel zu einem 
anderen, dann aber nur wenige hundert Meter entfernten Schlafplatz. Dies kann auch auf Störungen zurück-
zuführen sein. Abschließend beziehen die Rotmilane ihren Schlafbaum hauptsächlich in der Stunde vor Son-
nenuntergang, mitunter aber auch früher. 
Der Umgang mit Schlafplätzen von WEA-empfindlichen Arten wird im Rahmen des § 45b BNatSchG nicht 
geregelt. Es erfolgt für die Schlafplätze die Konfliktbetrachtung nach dem aktualisierten Artenschutzleitfaden 
NRW, Modul A (2024). Demnach sind die Fallkonstellationen des § 45b Abs. 2 bis 4 BNatSchG auch bei der 
Prüfung von Ansammlungen von Vögeln (Brutkolonien, Schlafplätze) anzuwenden. Es gelten die Prüfbereiche 
des Anhang 2, Tabelle 2b des Leitfadens. Bzgl. der Schlafplätze des Rotmilans wird dort ein zentraler Prüfbe-
reich von 1.200 m angegeben. Bei Vorkommen von nachbrutzeitlichen Schlafplätzen des Rotmilans innerhalb 
dieses zentralen Prüfbereiches um eine WEA bestehen in der Regel Anhaltspunkte für das Vorliegen eines 
signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos. Die Regelvermutung kann durch Anordnung von fach-
lich anerkannten Schutzmaßnahmen im jeweiligen Einzelfall widerlegt werden.  
Da sich das Konfliktpotenzial in diesem Fall aufgrund der Nutzung des Untersuchungsgebiets für Schlafplatz-
ansammlungen ergibt (stark erhöhte Anzahl von Individuen im Raum), sind Maßnahmen, die vorrangig die 
Nahrungshabitate betreffen (Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage von 
attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich) nicht 
geeignet.  
Vielmehr ist ein auf die Schlafplatzzeit angepasster Abschaltlogarithmus an der Windenergieanlage wie folgt 
einzurichten: 
 

Im Zeitraum 30.07. bis 30.09. eines jeden Jahres ist die Windenergieanlage morgens ab einer halben 
Stunde vor Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang und abends ab 3 Stunden vor Sonnenuntergang bis 
Sonnenuntergang abzuschalten. 

 
In dem Zeitraum der Abschaltungen erfolgen die meisten An- und Abflüge sowie der Großteil der Flüge an 
den Schlafplätzen.  
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Durch den Abschaltlogarithmus wird das Tötungs- und Verletzungsrisiko für diese Flüge auf ein unerhebliches 
Maß gesenkt. 
 
Das Vorhabengebiet liegt im Bereich eines Schwerpunktvorkommens des Schwarzstorchs. Bezüglich des 
Schwarzstorchs ist nach Auskunft der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im 3.000 m-Radius ein 
Horststandort bekannt.  Eine erhebliche Störung oder eine Beschädigung/Zerstörung einer Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte im Sinne des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes ist aufgrund der konkreten räum-
lichen Situation und eines Abstands zwischen Horst und WEA von ca. 2.500 m infolge des Vorhabens nicht zu 
besorgen. 
 
Ein Nachweis des Uhus liegt gem. Loske (2020) im Steinbruch nördlich von Schwaney. Der Gutachter geht 
von einem Brutplatz bzw. zumindest von einem Revier im dicht bewachsenen und relativ unzugänglichen 
Steinbruch aus. NZO verortet das Revier im Wald am Dunetal (2021). Beide Reviere liegen über 2.500 m 
entfernt und damit außerhalb des erweiterten Prüfbereiches. Gemäß § 45 b) (5) BNatSchG ist das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhöht; Schutzmaßnahmen 
sind insoweit nicht erforderlich. 
 
Eine Fledermauserfassung für das Vorhaben erfolgte nicht. Durch eine Kartierung aus 2009 für die Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Altenbeken wurden die WEA-empfindlichen Fledermausarten 
Breitflügelfledermaus, Kleinabendsegler, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Mückenfledermaus, 
Zweifarbfledermaus, Zwergfldedermaus sowie die beiden Artengruppen Bartfledermaus und Langohr nach-
gewiesen. Es wird entsprechend des Artenschutzleitfadens NRW ein fledermausfreundlicher Abschaltalgo-
rithmus in Verbindung mit einem optionalen Gondelmonitoring festgesetzt. 
 
Zur Vermeidung der beschriebenen artenschutzrechtlichen Verstöße werden folgende Maßnahmen festge-
setzt: 

• Bauzeitenregelung/Ökologische Baubegleitung  

• unattraktive Mastfußgestaltung  

• Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

• Betriebszeiteneinschränkung während des herbstlichen Schlafplatzgeschehens des Rotmilans 

• Fledermausabschaltung und Gondelmonitoring  
 
Die Maßnahmen entsprechen den Empfehlungen des Artenschutzleitfadens NRW (2024) und des Methoden-
handbuches zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung, Wirksamkeit von Arten-
schutzmaßnahmen und Monitoring“ (MULNV NRW 2021) und sind geeignet, die erheblichen Umweltauswir-
kungen zu vermeiden, vermindern oder auszugleichen. 
 
Die vorgesehene Bauzeitenregelung und ökologische Baubegleitung sind geeignet, baubedingte Beeinträch-
tigungen insb. der bodenbrütenden Feldvogelarten zu vermeiden.  
 
Eine unattraktive Mastfußgestaltung ist – in Verbindung mit den weiteren vorgesehenen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen – geeignet, das Tötungsrisiko der WEA-empfindlichen Vogel- und Fledermausarten 
zu reduzieren.  
 
Die Abschaltung bei Bewirtschaftungsereignissen trägt gem. Anlage 1, Abschnitt 2 BNatSchG regelmäßig zur 
Senkung des Kollisionsrisikos bei und bringt eine übergreifende Vorteilswirkung mit sich. Durch die Abschal-
tung der Windenergieanlage während und kurz nach dem Bewirtschaftungsereignis wird eine wirksame 
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Reduktion des temporär deutlich erhöhten Kollisionsrisikos erreicht. Die Maßnahme ist für den Rotmilan 
wirksam. 
 
Durch den Abschaltlogarithmus während der Schlafplatzzeit des Rotmilans wird das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für diese Flüge auf ein unerhebliches Maß gesenkt. 
 
Die vorgesehene zunächst obligatorische, umfassende Fledermausabschaltung entspricht den Vorgaben des 
Artenschutzleitfadens NRW (2024). 
 
Unter Berücksichtigung der damit insgesamt vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände voraussichtlich vermieden werden.  
 
 

Bauplanungsrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen  
 
Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 i.V.m. § 35 BauGB der Gemeinde Altenbeken wurde mit Schrei-
ben vom 21.09.2023 vorerst nicht erteilt.  
 
Die Happenberg Windgemeinschaft GbR hat am 14.08.2023 diesen Vorbescheid hinsichtlich der Standsicher-
heit/ Turbulenz, Eiswurf, Naturschutz, Luftfahrt und Baurecht für die Errichtung und den Betrieb einer Ener-
con E-138 EP3 E2 beantragt. Bereits am 18.08.2023 wurde der Vollantrag für dieses Vorhaben gestellt.  
 
Das Gemeindliche Einvernehmen wurde für beide Anträge jeweils mit 2 separaten Schreiben vom 21.09.2023 
abgelehnt.  
 
Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 23.05.2024 wurde das Einvernehmen zum Aktenzeichen 
41547-23-600 und somit zur von der Happenberg Windgemeinschaft geplanten Windenergieanlage erteilt. 
 
Über die Erteilung des Einvernehmens für den Vorbescheid unter dem Aktenzeichen 41473-23-600 wurde 
nicht erneut entschieden.  
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Altenbeken in ihrer Prüfung für den Vollantrag unter dem 
Aktenzeichen 41547-23-600 den Vorbescheid miteingeschlossen hat. Beide Anträge beabsichtigen die Errich-
tung und den Betrieb der gleichen Windenergieanlage. Auch der Standort der Windenergieanlage weicht in 
beiden Anträgen nicht voneinander ab.  
Der Prüfungsumfang in der Prüfung des Einvernehmens für einen Vollantrag ist deutlich umfangreicher, als 
für den Vorbescheid. Damit kann davon ausgegangen werden, dass der Vorbescheid in der Prüfung einge-
schlossen wurde. Die Gemeinde Altenbeken hat über den Windenergieanlagenstandort und die geplante 
Windenergieanlage den Beschluss getroffen, dass das Einvernehmen erteilt werden soll.  
 
Das Einvernehmen für den Vollantrag zu erteilen bei gleichzeitiger Versagung des Einvernehmens für den 
Vorbescheid, welchem eine geringere rechtliche Gewichtung zukommt, zur gleichen Windenergieanlage 
wäre ein absolut widersprüchliches Verhalten.  
 
Es ist somit davon auszugehen, dass das Einvernehmen für beide Anträge gelten soll und es ein rein formeller 
Fehler ist, dass das zweite Aktenzeichen nicht aufgeführt wurde. 
 
Aus diesem Grund wird das Einvernehmen auch für den Vorbescheid als erteilt gewertet.  
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Umweltverträglichkeitsprüfung   
 
Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 
 
Vorbemerkung: 
 
Diese zusammenfassenden Darstellung bezieht sich sowohl auf den Vorbescheids- als auch den Genehmi-
gungsantrag, weil diese fast zeitgleich eingegangen sind und jeweils dieselben Antragsunterlagen einge-
reicht wurden.  
Sie erfolgt auf der Grundlage der nachfolgenden, von der Antragstellerin vorgelegten Gutachten:  

- UVP-Berichte, Koch & Partner Umweltschutz GbR, beide vom 15.07.2023  
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und FFH-Verträglichkeitsstudie, Koch & Partner Umweltschutz 

GbR, 15.07.2023 
- Artenschutzfachbeitrag – Brut- und Gastvögel – Stufe II, Ing. Büro Dr. Karl-Heinz Loske, 30.11.2020 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Dominik und Janina Wloka GbR, 09.08.2023 
- Landschaftspflegerischer Begleitplan, Koch & Partner Umweltschutz GbR, 15.07.2023  

 
Darüber hinaus werden die weiteren Antragsunterlagen, Gutachten sowie die im Rahmen der Behördenbe-
teiligung eingegangenen Stellungnahmen berücksichtigt. Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ein-
gegangenen Einwendungen waren sämtlich verfristet. Sie fließen jedoch insoweit mit ein, wie sie auf tiefer 
zu prüfende Aspekte hinweisen. 
 
Die beantragte Anlage soll im Außenbereich der Gemeinde Altenbeken in der Gemarkung Schwaney zwi-
schen den Orten Schwaney und Dahl (Stadtgebiet Paderborn) errichtet werden. 
 
Der Standort befindet sich derzeit außerhalb der ausgewiesenen Konzentrationszonen des Flächennut-
zungsplans der Gemeinde Altenbeken aber innerhalb geplanter Sonderbauflächen Windenergie.  
 
Der geplante Standort liegt in der naturräumlichen Haupteinheit „Paderborner Hochfläche“, die von der 
Hellwegbörde im Westen, der Egge im Norden und Osten und dem Nordsauerländer Oberland im Süden 
umgeben wird. Die Paderborner Hochfläche ist eine schwach geneigte und flachwellige Kalkhochfläche, die 
im Norden von einigen wasserführenden Tälern und zahlreichen Trockentälern gegliedert wird. Im Süden 
existieren wenige tief eingeschnittene Täler. 
Der unmittelbare Vorhabenbereich ist durch eine intensive ackerbauliche Nutzung aber auch durch das an-
grenzende Grünland im Naturschutzgebiet und Waldbereiche geprägt.  
 
Die vorgelegten UVP-Berichte ließen sich nur bedingt verwerten, da sie sich teilweise auf einen Windpark 
„Neuenbeken“ bezogen und offensichtlich nicht sauber erarbeitet wurden. Diese führte zu inhaltlichen Un-
richtigkeiten. Daher wurde hier der Fokus eher auf die Einzelgutachten und eigene Erkenntnisse gelegt.  
 
 
Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit 
 
Lärm: 
Die Windenergieanlage verursacht Lärm, der sich insbesondere zur Nachtzeit nachteilig auswirken kann. 
Daneben verursacht die Windenergieanlage Infraschall. Durch die vorhandenen und auch bereits weiter 
genehmigten Windenergieanlagen besteht im Vorhabenbereich eine Vorbelastung durch Lärm.  
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Während der Bauphase kommt es zudem vorübergehend zu Lärm- und Staubentwicklung durch den Bau-
stellenverkehr sowie durch Kräne und andere Baumaschinen. 
 
Schattenwurf: 
Die geplante Windenergieanlage verursacht Schattenwurf an relevanten Immissionspunkten, teilweise wer-
den die maßgeblichen Richtwerte überschritten. Die Windenergieanlage soll daher mit einer Schattenwurf-
abschaltung ausgerüstet werden, sodass Schattenwurf oberhalb des Grenzwerts an betroffenen Immissi-
onspunkten vermieden wird.   
 
Optisch bedrängende Wirkung: 
Das nächstgelegene Wohnhaus befindet sich in einer Entfernung, die mehr als der 3-fachen Anlagenhöhe 
entspricht, sodass eine optisch erdrückende Wirkung ausgeschlossen ist.  
 
Unfallgefahr: 
Neben den baubedingten allgemeinen Gefahren einer Baustelle besteht während des Betriebs die Gefahr 
des Eiswurfs/ Eisfalls durch die Anlage. Auch Havarien und Brände der Anlage sind möglich.  
 
Während der Bauphase sowie der Wartungsarbeiten besteht grundsätzlich eine Unfallgefahr.  
 
Erholungsfunktion 
Der Vorhabenbereich liegt zwischen den Ortschaften Schwaney und Dahl. Aufgrund fehlender touristischer 
Infrastruktur ist nicht von einer herausgehobenen Erholungsfunktion auszugehen, wenngleich durchaus 
eine lokale Bedeutung (Wanderweg „Schwaneyer Panoramaweg“) gegeben ist. Die Sichtbeziehungen zu der 
Anlage sowie der Anlagenlärm sind geeignet, die Erholungsfunktion zu beeinträchtigen.  
 
Lichtemissionen: 
Die erforderliche Kennzeichnung der Anlage als Luftfahrthindernis (weiß blitzendes Feuer tags, rot blinken-
des Feuer nachts) ist weithin sichtbar und wird oft als störend empfunden.  
 
 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
 
Das Vorhaben führt zu dauerhaften Lebensraumverlusten im Bereich der Fundamente, der Kranstellflächen 
und Zufahrten. Bei der geplanten WEA ergibt sich ein Flächenbedarf für das Fundament von 531 m². Für die 
Kranstellflächen und Zuwegungen werden Flächen mit einer Gesamtgröße von 2.260 m² dauerhaft teilver-
siegelt. Für die Baustelleneinrichtungsflächen werden temporär zudem ca. 2.917 m² Fläche in Anspruch ge-
nommen. Betroffen sind Ackerflächen. Gehölzfällungen sind gem. LBP nicht erforderlich.  
Der für den Eingriff in den Naturhaushalt erforderliche Kompensationsbedarf der WEA beträgt lt. Antrags-
unterlagen 3.666,10 m². 
 
Das Vorhaben liegt außerhalb des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Das nächstgelegene Vo-
gelschutzgebiet „Senne mit Teutoburger Wald“ (DE-4118-401) liegt in ca. 10 km Entfernung. Das FFH-Ge-
biet „Egge“ (DE-4219-301) beginnt ca. 2,8 km nordöstlich. Für das FFH-Gebiet „Egge“ wurde eine FFH-Vor-
studie erstellt, um mögliche Beeinträchtigungen dieses Gebietes durch die geplante WEA zu überprüfen. 
Die Vorstudie kam zu dem Ergebnis, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die geplante WEA zu 
erwarten sind. 
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Direkte Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Natura 2000-Gebiete finden nicht statt, da sämtli-
che bauliche Anlagen sowie deren notwendige Infrastrukturanbindung außerhalb der festgesetzten Ge-
bietsgrenzen errichtet werden.  
Es ist nicht von indirekten Auswirkungen (Barriere-, Kollisions- und Störwirkung) auszugehen, da die wert-
gebenden Arten des FFH-Gebietes nicht als WEA-empfindlich eingestuft sind. Erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele der Schutzgebiete und für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile sind nicht 
zu erwarten.  
 
Das nächste Naturschutzgebiet „Happenberg-Krausenberg-Dunetal“ liegt etwa 135 m zur WEA.  
 
Die geplante WEA befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Offene Kulturlandschaft“ des 
Landschaftsplans Altenbeken. Nach Nr. 2.2 Abs. 2 Buchst. f) des Landschaftsplans Altenbeken ist es u.a. ver-
boten, im Landschaftsschutzgebiet bauliche Anlagen im Sinne der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der jeweils gültigen Fassung zu errichten. Gemäß § 26 (3) BNatSchG sind die Errichtung und 
der Betrieb von Windenergieanlagen sowie der zugehörigen Nebenanlagen in einem Landschaftsschutzge-
biet nicht verboten, wenn sich der Standort der Windenergieanlagen in einem Windenergiegebiet nach § 2 
Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) befindet. Satz 1 gilt 
auch, wenn die Erklärung zur Unterschutzstellung nach § 22 Absatz 1 entgegenstehende Bestimmungen 
enthält. Für die Durchführung eines im Übrigen zulässigen Vorhabens bedarf es insoweit keiner Ausnahme 
oder Befreiung bis gemäß § 5 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes festgestellt wurde, dass das jewei-
lige Land den Flächenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes oder der 
jeweilige regionale oder kommunale Planungsträger ein daraus abgeleitetes Teilflächenziel erreicht hat, 
gelten die Sätze 1 bis 3 auch außerhalb von für die Windenergienutzung ausgewiesenen Gebieten im ge-
samten Landschaftsschutzgebiet entsprechend. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn der Standort in einem 
Natura 2000-Gebiet oder einer Stätte, die nach Artikel 11 des Übereinkommens vom 16. November 1972 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 1977 II S. 213, 215) in die Liste des Erbes der Welt 
aufgenommen wurde, liegt. Eine Befreiung gem. § 69 BNatSchG ist demnach für das Vorhaben nicht erfor-
derlich. 
 
Das Vorhaben liegt innerhalb des Naturparks „Teutoburger Wald/Eggegebirge“ (NTP-006). 
  
Es sind keine Biosphärenreservate, Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, gesetzlich ge-
schützte Biotope, Nationalparke oder Nationale Naturmonumente betroffen.  
Im Zuge der Errichtung von Windenergieanlagen können Vögel je nach Baubeginn und –dauer unterschied-
lich stark durch die direkte Zerstörung von Nestern und Gelegen, sowie durch Störungen des Brutablaufs 
beeinträchtigt werden. Anlage- und betriebsbedingt sind Kollisionen mit den Windenergieanlagen sowie 
der Verlust oder die Entwertung von Habitaten durch Überbauung oder Vergrämung möglich. Fledermäuse 
können insbesondere durch Kollisionen mit den WEA betroffen sein. 
Eine Betroffenheit folgender nach Artenschutzleitfaden vom MULNV & LANUV (2024) und § 45b Anlage 1 
Abschnitt 1 BNatSchG als WEA-empfindlich eingestufte Arten kann nicht von vornherein ausgeschlossen 
werden: Kornweihe, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Uhu, Wanderfalke. Zudem kann 
eine Betroffenheit von bodenbrütenden Feldvögeln (Feldlerche) und Fledermausarten nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten werden nach derzeitigem Planungsstand und unter Berücksichtigung 
vorgezogener und ausführungsbezogener Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen durch das Vorha-
ben, weder beim Bau noch im Betrieb, zerstört oder beschädigt. 
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Bei den Arten Kornweihe, Rohrweihe, Schwarzmilan, Wanderfalke werden die artspezifischen Distanzen des 
Nahbereichs und des zentralen Prüfbereichs zwischen WEA und aktuell genutzten Brutplätzen nicht unter-
schritten. Die Arten treten in den artspezifischen Radien als Nahrungsgast/ Überflieger auf, sodass sich 
Brutplätze der Arten in größerer Entfernung zum Vorhaben befinden. Auch ist unter Berücksichtigung der 
vorliegenden Untersuchungen eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit weder aufgrund der artspezifi-
schen Habitatnutzung noch funktionaler Beziehungen im Gefahrenbereich der WEA bei den genannten 
WEA-empfindlichen Brutvogelarten zu besorgen, sodass gemäß § 45 b Abs. 4 BNatSchG das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko nicht signifikant erhöht ist. 
 
Die Feldlerche kommt im Offenland des Vorhabengebietes sehr häufig vor. Sie könnte v.a. baubedingt durch 
die direkte Zerstörung von Nestern und Gelegen sowie indirekt durch Störungen des Brutablaufs beeinträch-
tigt werden. Im Bereich des Bauplatzes der Windenergieanlage kann es durch die Baufeldräumung und die 
Bautätigkeiten zu Revierverlusten kommen. Bautätigkeiten während der Brutzeit werden daher durch eine 
entsprechende Auflage grundsätzlich ausgeschlossen. Sollte aus belegbaren Gründen die Einhaltung der Bau-
zeitenregelungen nicht möglich sein, wird eine Umweltbaubegleitung erforderlich.  
 
Die geplante Windenergieanlage liegt im Bereich eines Schwerpunktvorkommens des Rotmilans.  
Im Jahr 2022 wurde ca. 365 m nordwestlich der WEA ein Brutnachweis innerhalb des artspezifischen Nahbe-
reiches (500 m) erbracht. Im Rahmen der Überprüfung des Rotmilanhorstes durch das Planungs- und Bera-
tungsbüro für Umweltschutz- und Landschaftspflege Wiemeyer-Sandfort wurden 2023 und 2024 keine Hin-
weise auf eine Rotmilanbrut an dem Horst erbracht. Gem. Artenschutzleitfaden NRW (2024) sind Standorte 
von Wechselhorsten der WEA-empfindlichen Greifvögel (Rotmilan und Schwarzmilan) nicht zu betrachten, 
wenn sie nachweislich seit zwei Jahren nicht mehr besetzt wurden.  
In den Jahren 2021, 2022 und 2024 befindet sich ein Brutnachweis ca. 1.130 m südwestlich der geplanten 
WEA innerhalb des artspezifischen zentralen Prüfbereichs (500-1.200 m).  
Der Rotmilan ist eine streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Laut 
Artenschutzleitfaden NRW (2024) ist beim Rotmilan grundsätzlich von einem Kollisionsrisiko auszugehen. 
Dies besteht beim Thermikkreisen, bei Flug- und Balzverhalten v.a. in Nestnähe sowie bei Flügen zu intensiv 
und häufig genutzten Nahrungshabitaten. 
Gemäß § 45 b) (3) BNatSchG bestehen Anhaltspunkte im zentralen Prüfbereich dafür, dass das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare signifikant erhöht ist. Die signifikante Risikoerhö-
hung ist durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen hinreichend zu mindern.  
 
Bezüglich der nachgewiesenen kollisionsgefährdeten WEA-empfindlichen Vogelarten sollen neben den 
Brutplätzen auch die bekannten, traditionell genutzten Gemeinschaftsschlafplätze nach dem Artenschutz-
leitfaden NRW berücksichtigt werden, da sich hier zu bestimmten Jahreszeiten die Anzahl an Individuen im 
Raum erhöhen kann. 
Nach der Brutzeit ist das Vorhabengebiet von Bedeutung für das herbstliche Schlafplatzgeschehen des Rot-
milans.  
Die geplante Windenergieanlage liegt im Schlafgebiet Nr. 4 „Östlich Dahl“ lt. JOEST et al. (2012). Der Begriff 
des Schlafgebietes bezeichnet einen Komplex aus einzelnen Schlafgehölzen, die in einem räumlichen Zu-
sammenhang stehen und deren konkrete Nutzung aus unterschiedlichen Gründen (z.B. Witterung, Feldbe-
stellung, Störungen) variieren kann.  
Gem. dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag liegen Schlafplätze des Rotmilans westlich der geplanten 
WEA in Entfernungen von etwa 800 m bis 3.300 m. Bei den Schlafplatzkontrollen wurden im Rahmen der 
kreisübergreifenden Synchronzählung Anfang September durch die Biologische Station Kreis Paderborn-
Senne e.V. außerdem in den letzten Jahren im 500 m-Radius der geplanten WEA der Hang mit kleineren 
Gehölzen und Solitärbäumen nördlich des Ellerbachs sowie ca. 1000 m südlich der WEA die 
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Buchenbestände südlich des Ellerbachs durch Rotmilane genutzt. Auch die Ergebnisse der Besenderung von 
Rotmilanen in den Jahren 2016 und 2017 zeigen eine Schlafplatznutzung in den genannten WEA-nahen Be-
reichen.  
Es ist von einer räumlichen und zeitlichen Konzentration fliegender Rotmilane im direkten Umfeld und im 
Gefahrenbereich der geplanten WEA auszugehen. 
Während der Abflug morgens in den meisten Fällen innerhalb einer halben Stunde vor Sonnenaufgang er-
folgt, treffen die Vögel nachmittags zu sehr unterschiedlichen Zeiten ein. Die meisten Flüge von den Nah-
rungsflächen zum Schlafplatz liegen zwischen drei und einer Stunde vor Sonnenuntergang. Oft bewegen 
sich die Vögel dann noch etwas um den späteren Schlafplatz, mitunter erfolgt auch noch ein Wechsel zu 
einem anderen, dann aber nur wenige hundert Meter entfernten Schlafplatz. Dies kann auch auf Störungen 
zurückzuführen sein. Abschließend beziehen die Rotmilane ihren Schlafbaum hauptsächlich in der Stunde 
vor Sonnenuntergang, mitunter aber auch früher. 
Der Umgang mit Schlafplätzen von WEA-empfindlichen Arten wird im Rahmen des § 45b BNatSchG nicht 
geregelt. Es erfolgt für die Schlafplätze die Konfliktbetrachtung nach dem aktualisierten Artenschutzleitfa-
den NRW, Modul A (2024). Demnach sind die Fallkonstellationen des § 45b Abs. 2 bis 4 BNatSchG auch bei 
der Prüfung von Ansammlungen von Vögeln (Brutkolonien, Schlafplätze) anzuwenden. Es gelten die Prüfbe-
reiche des Anhang 2, Tabelle 2b des Leitfadens. Bzgl. der Schlafplätze des Rotmilans wird dort ein zentraler 
Prüfbereich von 1.200 m angegeben. Bei Vorkommen von nachbrutzeitlichen Schlafplätzen des Rotmilans 
innerhalb dieses zentralen Prüfbereiches um eine WEA bestehen in der Regel Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen eines signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos. Die Regelvermutung kann durch Anordnung 
von fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen im jeweiligen Einzelfall widerlegt werden.  
Da sich das Konfliktpotenzial in diesem Fall aufgrund der Nutzung des Untersuchungsgebiets für Schlaf-
platzansammlungen ergibt (stark erhöhte Anzahl von Individuen im Raum), sind Maßnahmen, die vorrangig 
die Nahrungshabitate betreffen (Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, Anlage 
von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich) 
nicht geeignet.  
Vielmehr ist ein auf die Schlafplatzzeit angepasster Abschaltlogarithmus an der Windenergieanlage wie 
folgt einzurichten: 
 

Im Zeitraum 30.07. bis 30.09. eines jeden Jahres ist die Windenergieanlage morgens ab einer hal-
ben Stunde vor Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang und abends ab 3 Stunden vor Sonnenuntergang 
bis Sonnenuntergang abzuschalten. 

 
In dem Zeitraum der Abschaltungen erfolgen die meisten An- und Abflüge sowie der Großteil der Flüge an 
den Schlafplätzen.  
Durch den Abschaltlogarithmus wird das Tötungs- und Verletzungsrisiko für diese Flüge auf ein unerhebli-
ches Maß gesenkt. 
 
Das Vorhabengebiet liegt im Bereich eines Schwerpunktvorkommens des Schwarzstorchs. Bezüglich des 
Schwarzstorchs ist nach Auskunft der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im 3.000 m-Radius ein 
Horststandort bekannt.  Eine erhebliche Störung oder eine Beschädigung/Zerstörung einer Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte im Sinne des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes ist aufgrund der konkreten räum-
lichen Situation und eines Abstands zwischen Horst und WEA von ca. 2.500 m infolge des Vorhabens nicht zu 
besorgen. 
 
Ein Nachweis des Uhus liegt gem. Loske (2020) im Steinbruch nördlich von Schwaney. Der Gutachter geht 
von einem Brutplatz bzw. zumindest von einem Revier im dicht bewachsenen und relativ unzugänglichen 
Steinbruch aus. NZO verortet das Revier im Wald am Dunetal (2021). Beide Reviere liegen über 2.500 m 
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entfernt und damit außerhalb des erweiterten Prüfbereiches. Gemäß § 45 b) (5) BNatSchG ist das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhöht; Schutzmaßnahmen 
sind insoweit nicht erforderlich. 
 
Eine Fledermauserfassung für das Vorhaben erfolgte nicht. Durch eine Kartierung aus 2009 für die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Altenbeken wurden die WEA-empfindlichen Fledermausar-
ten Breitflügelfledermaus, Kleinabendsegler, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Mückenfledermaus, 
Zweifarbfledermaus, Zwergfledermaus sowie die beiden Artengruppen Bartfledermaus und Langohr nach-
gewiesen. Bei uneingeschränktem Betrieb der WEA unterliegen Fledermäuse einem Kollisionsrisiko. 
 
 
Schutzgut Landschaft 
 
Der Standort der geplanten WEA befindet sich im Landschaftsraum „Paderborner Hochfläche“.  
Fast 70 % des vom Vorhaben betroffenen Raumes des geplanten WEA-Standortes trägt nach dem LANUV 
für das Landschaftsbild sowie für die landschaftsbezogene Erholung eine mittlere Bedeutung, dem restli-
chen Anteil wird eine hohe und sehr hohe Wertigkeit zugeschrieben.  
Da Windenergieanlagen als technische Elemente das Landschaftsbild verändern, ist die Empfindlichkeit des 
Schutzgutes gegenüber den Auswirkungen von etwa 230 m hohen technischen Anlagen grundsätzlich hoch.  
Durch ihre Größe, Gestalt, Rotorbewegung und –reflexe sowie die Leuchtfeuer bringen die WEA eine ästhe-
tische und visuelle Beeinträchtigung mit sich und bewirken damit eine erhebliche landschaftliche Verände-
rung. 
 
 
Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser 
 
Fläche und Boden  
Für die Anlage werden für Fundamente, Stellflächen und Zufahrt für die Zeit der Nutzung der Anlage ca. 
2.791 m² voll- bzw. teilversiegelt. Für den Zeitraum der Baumaßnahme kommt eine zeitweise Versiegelung 
von 2.917 m² hinzu.  
 
Im Bereich der Vollversiegelung kommt es zu einem vollständigen Verlust der natürlichen Bodenfunktio-
nen. Auch bei den teilversiegelten Flächen kommt es zu einem Verlust der Speicherfunktion des Bodens, 
zur Störung des Bodengefüges sowie einer Verdichtung. Montage- und Lagerflächen werden nur temporär 
in Anspruch genommen und stehen nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder der landwirtschaftlichen 
Nutzung zur Verfügung.  
 
Auch durch den Einsatz von Baumaschinen kann es zu einer Bodenverdichtung kommen. Zudem kann 
grundsätzlich während Bau- (z.B. durch Baustellenfahrzeuge) und Betriebsphase (z.B. durch Havarien) zu 
Verunreinigungen des Bodens kommen.  
 
Schutzgut Wasser 
Die Standorte befinden sich nicht innerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten. Das Über-
schwemmungsgebiet des Ellerbachs ist ca. 480 m entfernt. Auswirkungen hierauf sind durch die geplante 
Anlage nicht zu erwarten.  
 
Eine Vorbelastung des Grundwassers besteht durch die landwirtschaftliche Nutzung. Verunreinigungen des 
Grundwassers sind prinzipiell durch austretende Betriebsstoffe, insbesondere der Baustellenfahrzeuge, 
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möglich. Durch die geplanten relativ kleinräumigen Versiegelungen wird der Wasserhaushalt insgesamt 
nicht signifikant verändert, wohl aber die wasserspeichernde und –führende Funktion des Bodens gestört. 
Darüberhinausgehende Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und das Grundwasser sind nicht zu erwar-
ten.  
 
 
Schutzgut Luft, Klima 
 
Es besteht im Untersuchungsgebiet eine Vorbelastung durch die landwirtschaftliche Nutzung und den Stra-
ßenverkehr.  
Durch die Voll- und Teilversiegelung von Flächen kommt es möglicherweise zu einer geringfügigen Ein-
schränkung der Kaltluftproduktion. Für den Kaltluftabfluss stellt der Mast kein Hindernis dar. Stäube und 
Abgase (Baustellenfahrzeuge) treten lediglich in der Auf- und Abbauphase der Anlage auf. Während der Be-
triebsphase entstehen keine Luftschadstoffe und/oder Klimagase. 
 
Bedingt durch die Rotorbewegungen und die damit einhergehende Vermischung von Luftmassen kommt es 
zu einer Veränderung des Mikroklimas im Bereich des Standortes.  
 
 
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
Der Anlagenstandort liegt innerhalb des Landschaftsraums „Paderborner Hochfläche“.  
 
In der Umgebung finden sich keine Bodendenkmäler / Baudenkmäler, bei denen mit einer Beeinträchtigung 
zu rechnen wäre. Das nächstgelegene Baudenkmal ist ein Bildstock in ca.1,7 km Entfernung, das nächste 
größere Baudenkmal mit Fernwirkung ist das kleine Viadukt in knapp 4,4 km Entfernung. Aufgrund der To-
pographie besteht jedoch keine direkte Sicherbeziehung, sodass eine Beeinträchtigung des Erscheinungs-
bilds ausgeschlossen werden kann.  
 
Die beantragte Anlage führt zu Turbulenzbelastungen benachbarter Windenergieanlagen. 
 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Anzunehmen sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden und Wasserhaushalt durch die ge-
planten Flächenversiegelungen. Ferner ist zu beachten, dass die unter dem Schutzgut Mensch, insbeson-
dere menschliche Gesundheit, erfassten Aspekte des Schattenwurfes und des Lärms auch im Hinblick auf 
die Erholungsfunktion der Landschaft relevant sind. 
 
Während die Realisierung von Windkraftanlagen auf der einen Seite zu teils erheblichen negativen Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild führt, wirkt sie sich andererseits, wegen der während des laufenden Betrie-
bes abgasfreien Stromprodukten, auf das Schutzgut Klima positiv aus.  
 
Durch die Wechselwirkungen entstehen jedoch keine neuen, eigenständigen weiteren Auswirkungen, die 
nicht unter den einzelnen Schutzgütern erfasst wurden.  
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Von der Antragstellerin vorgesehene Vermeidungs-/ Minimierungs-/ Ausgleichsmaßnahmen 
 

• Bauzeitenregelung/ökologische Baubegleitung 

• unattraktive Mastfußgestaltung 

• erntebedingte Betriebszeiteneinschränkung für den Rotmilan 

• schlafplatzbedingte Betriebszeiteneinschränkungen für den Rotmilan 

• Fledermausabschaltung  

• Ersatzgeldzahlung i.H.v. 51.408,21 € zur Kompensation des Eingriffs in das Landschaftsbild 

• Ersatzgeldzahlung zur Kompensation des Eingriffs in den Naturhaushalt 

• Schallreduzierter Betriebsmodus zur Nachtzeit 

• Abschaltautomatik Schattenwurf  
 
 
Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Schutzgut Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit 
 
Lärm: 
Aus dem vorgelegten Gutachten zu Schallimmissionen ist ersichtlich, dass die neue Anlage nicht relevant 
zur Lärmbelastung an bereits stark belasteten Immissionspunkten (Wohnhäusern) beiträgt. Die Auswirkun-
gen werden daher als nicht erheblich bewertet.  
Weil die Lärmbelastung durch Baumaschinen zeitlich begrenzt und dazu noch ganz überwiegend tagsüber 
entstehen wird, wird diese ebenfalls nicht als erheblich bewertet.  
 
Schattenwurf: 
Aufgrund der vorgesehenen Schattenwurfabschaltung können erhebliche Umweltauswirkungen ausge-
schlossen werden.  
 
Optisch bedrängende Wirkung: 
Aufgrund der Entfernung zur Wohnbebauung wird durch die Windenergieanlage keine optisch bedrän-
gende Wirkung hervorgerufen.  
 
Unfallgefahr: 
Die baustellentypische Unfallgefahr unterscheidet sich nicht wesentlich von der anderer Baustellen bzw. 
der Gefahr bei der Wartung anderer großer baulicher Anlagen (z.B. Brücken, Freileitungen). 
 
Der beantragte Anlagentyp wird mit einem System zur Eiserkennung ausgestattet, dass die Anlage bei Eis-
ansatz abschaltet. Hierdurch wird die Gefahr des Eiswurfs über größere Entfernungen wirksam vermieden. 
Durch die vorliegende standortspezifische Risikoanalyse wurde der Nachweis erbracht, dass unter Berück-
sichtigung der technischen Ausstattung kein nicht hinnehmbares Risiko durch Eiswurf besteht. Die Unfallge-
fahr durch Eiswurf / Eisfall wird daher als gering und somit die Umweltauswirkungen diesbezüglich als nicht 
erheblich bewertet.  
 
Die Wahrscheinlichkeit von Havarien und Bränden ist erfahrungsgemäß gering.  
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Erholungsfunktion 
Wegen der nicht herausgehobenen Bedeutung des betroffenen Landschaftsbereichs für die Erholung und 
der bestehenden Vorbelastung werden die Auswirkungen der geplanten Windenergieanlage auf die Erho-
lungsfunktion der Landschaft als nicht erheblich bewertet.  
 
Lichtimmissionen: 
Die Nachtkennzeichnung der Anlagen als Luftfahrthindernis ist als sozialadäquate Belastung hinzunehmen. 
Um die Reduzierung der Belästigung zu erreichen, wird die Hindernisbefeuerung mit den bereits bestehen-
den Anlagen synchronisiert. Die Auswirkungen sind somit als nicht erheblich zu beurteilen.  
 
 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
 
Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen sind als erheblich anzusehen. Der Eingriff 
in das Schutzgut Pflanzen und Biotope wird durch die im LBP geschilderten Maßnahmen vollständig bewäl-
tigt. 
Der durch die Flächeninanspruchnahme bedingte Lebensraumverlust ist kompensierbar, sodass nach 
durchgeführter Kompensation keine als erheblich zu bewertenden Auswirkungen zurückbleiben werden.  
 
In Bezug auf das Schutzgut Tiere hätte das Vorhaben ohne Schutzmaßnahmen erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen. Maßgeblich für diese Bewertung ist insbesondere die Nähe des geplanten Standortes zum Brut-
platz des Rotmilans und das Vorkommen verschiedener Fledermausarten.  
 
Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten von Vögeln werden nach derzeitigem Planungsstand unter Berück-
sichtigung ausführungsbezogener Maßnahmen durch das Vorhaben weder beim Bau noch im Betrieb zer-
stört oder beschädigt.  
 
Bei dem Projektgebiet wird eine besondere Bedeutung für den Rotmilan als Brut- und Nahrungshabitat und 
als Schlafgebiet angenommen. Es konnten unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Schadensbegren-
zungsmaßnahmen erhebliche Auswirkungen auf die Avifauna für das Vorhaben ausgeschlossen werden. Es 
ist nicht zu erwarten, dass sich insgesamt durch das beantragte Vorhaben und unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Maßnahmen die bisherige oder gegenwärtige Situation in Hinsicht auf die Gefährdung der 
vorkommenden WEA-empfindlichen Vogelarten wesentlich, d.h. erkennbar verändern wird. 
 
Im Untersuchungsgebiet kommen WEA-empfindliche Fledermausarten vor. Da sich der geplante WEA-
Standort auf Ackerland befindet, ist ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen 
auszuschließen. In Bezug auf das Kollisionsrisiko sind Abschaltszenarien gem. Leitfaden erforderlich. Durch 
die Errichtung und den Betrieb der WEA sind unter Berücksichtigung betriebsbezogener Schadensminimie-
rungs- und Vermeidungsmaßnahmen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf den Lebensraum 
oder den Bestand der Fledermäuse und damit auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erwarten. 
 
 
Schutzgut Landschaft 
 
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind aufgrund der Fernwirkung der geplanten WEA als erheblich 
zu bewerten. Ein Ausgleich oder Ersatz ist gem. Windenergieerlass i.d.R. nicht möglich. Daher ist ein Ersatz-
geld zu zahlen. 
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Der für den Eingriff in das Landschaftsbild ermittelte Kompensationsbedarf wurde gem. Windenergieerlass 
berechnet und beträgt lt. Antragsunterlagen 51.408,21 € Ersatzgeld. 
 
 
Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser  
 
Fläche und Boden  
Die beanspruchte Fläche steht für die Betriebszeit der Anlagen anderweitig nicht mehr zur Verfügung. Ver-
siegelungen erfolgen allerdings nur punktuell und nur soweit zwingend erforderlich. Zudem ist die Wahr-
scheinlichkeit von Schadstoffeinträgen in den Boden gering, sodass die Auswirkungen auf das Schutzgut Bo-
den insgesamt als nicht erheblich bewertet werden.  
 
Havarien sind unwahrscheinlich, so dass die Auswirkungen auf den Boden auch diesbezüglich als gering be-
wertet werden.  
 
Wasser  
Wegen des Abstandes zu Gewässern bzw. Wasser- und Heilquellenschutzgebieten, dem Umstand, dass 
keine signifikante Veränderung des Wasserhaushaltes erfolgt und aufgrund der geringen Wahrscheinlich-
keit von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser, erfolgt hier insgesamt eine Bewertung der Umweltaus-
wirkungen auf das Schutzgut als nicht erheblich.  
Schutzgut Luft, Klima 
 
Die baubedingten Auswirkungen beschränken sich auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum. Die Versie-
gelungen werden keinen nennenswerten Einfluss auf das lokale Kleinklima im Bereich der Standorte haben. 
Daneben wird der Betrieb der Anlagen – in Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima – emissionsfrei erfol-
gen. Aus diesen Gründen werden die Auswirkungen hier als nicht erheblich bewertet.  
 
 
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
Aufgrund der Entfernung zu Boden- und Baudenkmälern sind keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten.  
 
Durch die zum Antrag vorgelegten Gutachten zur Standorteignung hat die Antragstellerin nachgewiesen, 
dass der Betrieb der Anlage, unter Berücksichtigung der festgelegten Betriebsbeschränkungen, nicht zu un-
zulässigen Turbulenzbelastungen benachbarter Anlagen führt.  
 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Da keine neuen, eigenständigen Wechselwirkungen, die nicht bereits unter den einzelnen Schutzgütern be-
trachtet worden wären, entstehen, erfolgt hier ebenfalls eine Bewertung als nicht erheblich.  
 
 
Berücksichtigung der UVP bei der Entscheidung 
 
Durch die Betrachtung der einzelnen Schutzgüter wurde deutlich, dass es zahlreicher Nebenbestimmungen 
bedarf, um die Umweltauswirkungen zu vermeiden, zu verringern oder auszugleichen. Nur unter den in die 



15.08.2024 
Az: 41473-23-600 
 

 

26 / 31 
 

 

Genehmigungen aufzunehmenden Betriebsbeschränkungen und weiteren Auflagen, insbesondere bzgl. des 
Artenschutzes ist sichergestellt, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
hervorruft. Diese Einschätzung fließt bei der Entscheidung im Genehmigungsverfahren ein. 
 
 

 
 

IV. Verwaltungsgebühr 

 
Die mit diesem Bescheid erteilte Genehmigung ist auf Grund der §§ 13 Abs. 1 Nr. 1 und 14 Abs. 1 GebG 
NRW gebührenpflichtig.  
 
Die Festsetzung der Gebühr erfolgt in einem gesonderten Bescheid.  
 
 
 

V. Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsge-
richt Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Brökling 
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VI. Hinweis 
 

Hinweis zur Immissionsbegrenzung – Schattenwurf der Windenergieanlage  
 

1. Die Schattenwurfprognose der reko GmbH & Co. KG vom 20.03.2024 in Verbindung mit der ergänzenden 
Stellungnahme der reko GmbH & Co. KG vom 17.05.2024 zur Standortverschiebung weist keine relevan-
ten Immissionsorte innerhalb des Beschattungsbereichs der geplanten Windenergieanlage aus. Die An-
lage muss nicht mit einem Schattenwurfabschaltmodul ausgestattet werden. 

 
 
Hinweise der Bezirksregierung Detmold – Arbeitsschutz 
 

2. Werden auf der Baustelle besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II der BaustellV ausgeführt (z.B. 
Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der Gefahr des Absturzes aus einer Höhe von mehr als 7 m Höhe 
ausgesetzt sind / Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht), so ist dafür 
zu sorgen, dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. 
 

3. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung sind bis zur Inbetriebnahme die für die Beschäftigten mit ih-
rer Arbeit verbundenen Gefährdungen, arbeitsplatz- und gefährdungsbezogen zu ermitteln und die er-
forderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes vorzusehen z.B. schriftliche Betriebsanweisungen, Ar-
beitsfreigaben, Aufsicht, Erste Hilfe usw. 

Die Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren (§§ 5/6 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG i. V. m. § 3 
Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV). 

 
Hinweise der unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
 
4. Auf die verbindlichen Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung bei Baumaßnahmen wird hingewiesen.  
 
5. Weitere Informationen zu Verwertungs- und Beseitigungsmöglichkeiten können bei der Abfallberatung 

des AV.E-Eigenbetriebes (Tel.: 05251/1812-0) erfragt werden. 
 
Hinweise der unteren Naturschutzbehörde 
 
6. Allgemeiner Hinweis zum Artenschutz 

Der Betreiber darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz geregelten Verbote zum Artenschutz 
verstoßen, die unter anderem für alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen 
Vogelarten, alle Fledermausarten). Nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz ist es unter anderem ver-
boten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und 
Strafvorschriften der §§ 69 ff Bundesnaturschutzgesetz. 

 
7. Hinweis zur infrastrukturellen Erschließung des Baugrundstücks / Netzanbindung 

Außerhalb der Baugrundstücke erforderliche Aus- und Neubauten von Wegen und Zufahrten sowie in 
diesem Zusammenhang erforderliche Gehölzfällungen sind nicht Bestandteil dieser Genehmigung und 
erfordern eine separate naturschutzrechtliche Genehmigung nach § 17 Abs. 3 Bundesnaturschutzge-
setz. Ein entsprechender Genehmigungsantrag ist schriftlich bei der unteren Naturschutzbehörde zu 
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stellen. Die untere Naturschutzbehörde kann die zur Beurteilung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
erforderlichen Angaben verlangen.  

 
 
 
 
 
 
 

VII. Anlagen 

 
1. Auflistung der Antragsunterlagen  
 
Die nachfolgend aufgeführten Antragsunterlagen sind Bestandteil des Vorbescheids und bestimmen dessen 
Inhalt und Umfang. Die mit diesem Vorbescheid erfassten Genehmigungsvoraussetzungen sind nach Maß-
gabe der zu diesem Bescheid gehörenden und nachfolgend aufgelisteten Antragsunterlagen auszuführen, 
zu betreiben und instand zu halten, soweit nicht durch die in Abschnitt I – Tenor – aufgeführten Bestim-
mungen zum Inhalt und Umfang der Genehmigung oder durch die in Abschnitt II. dieses Genehmigungsbe-
scheides festgesetzten Nebenbestimmungen etwas Anderes vorgeschrieben wird. Die Antragsunterlagen 
sind im Fall einer Genehmigung der Anlage insgesamt mit dem Vorbescheid sowie dem späteren Genehmi-
gungsbescheid in der Nähe der Betriebsstätte zur Einsichtnahme durch Bedienstete der Aufsichtsbehörde 
aufzubewahren.  
 
 
Antragsunterlagen:  
 

Reg.-

Nr. 

 

 Inhaltsverzeichnis  
1 Antrag gem. § 4 BImSchG  
2 Bauvorlagen  
3 Kosten 

4 Standort und Umgebung  
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Anlagenbeschreibung 

Stoffe  

Abfallmengen / -entsorgung 

Abwasser 

Schutz vor Lärm und sonstigen Immissionen 

Anlagensicherheit 

Arbeitsschutz bei Errichtung und Wartung 

Brandschutz 

Störfallverordnung – 12. BImSchV 

Maßnahmen nach Betriebseinstellung  
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Sonstiges 

- Gutachten zur Standorteignung von WEA am Standort Schwaney Süd, F2E Fluid & Engi-

neering GmbH & Co. KG, Referenz-Nr. 2023-G-021-P3-R0, 28.07.2023 

- UVP-Bericht zum Antrag gem. § 2 der 9. BImSChV i.V. mit §§ 5 und 16 UVPG zur Errich-

tung und zum Betrieb einer Windenergieanlage in südöstlich zur im Flächennutzungs-

plan der Gemeinde Altenbeken ausgewiesenen Konzentrationszone Nr. 4 für Windener-

gie, Koch und Partner Umweltschutz GbR, 15.07.2023 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan zur zur Errichtung und zum Betrieb einer Wind-

energieanlage in südöstlich zur im Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenbeken aus-

gewiesenen Konzentrationszone Nr. 4 für Windenergie, Koch und Partner Umwelt-

schutz GbR, 15.07.2023 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergie-

anlage in südöstlich zur im Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenbeken ausgewie-

senen Konzentrationszone Nr. 4 für Windenergie, Koch und Partner Umweltschutz GbR, 

Revision 1, 30.08.2023 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Errichtung und zum Betrieb von 8 Windener-

gieanlagen südöstlich zur im Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenbeken ausge-

wiesenen Konzentrationszone Nr. 4 für Windenergieanlagen, Dominik und Janina 

Wloka GbR, 09.08.2023 

- Artenschutzfachbeitrag (AFB) – Brut- und Gastvögel – Stufe II nach § 44 BNatSchG – 

Errichtung und Betrieb von zwei WEA (Nr. 1-2) in der Windvorrangzone Nr. 4 (Altenbe-

ken-Südwest) im Bereich Brocksberg in der Gemeinde Altenbeken, Kreis Paderborn, 

Ing. Büro Landschaft & Wasser, Dr. Karl-Heinz Loske, Vereidigter UVP- und LBP-Sach-

verständiger, Salzkotten – Verlar, 30.11.2020 

- FFH-Verträglichkeitsstudie (Vorstudie Stufe 1) gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG zur Errichtung 

und zum Betrieb einer Windenergieanlage in südöstlich zur im Flächennutzungsplan der 

Gemeinde Altenbeken ausgewiesenen Konzentrationszone Nr. 4 für Windenergie, Koch 

und Partner Umweltschutz GbR, 15.07.2023 

Typenprüfung 
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2. Verzeichnis der Rechtsquellen  

 

4. BImSchV 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV)  

9. BImSchV 
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) 

12. BImSchV 
Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV)  

ArbSchG 
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Be-
schäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)  

ArbStättV 
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – Ar-
bStättV)  

AVerwGebO NRW Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) S. 554) 

AwSV 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV)  

BauGB Baugesetzbuch (BauGB)  

BauGB-AG NRW 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 
(BauGB-AG NRW)  

BauNVO 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunut-
zungsverordnung – BauNVO)  

BauO NRW 2018  
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 
2018 – BauO NRW 2018)  

BaustellV 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
(Baustellenverordnung – BaustellV)  

BetrSichV 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)  

BImSchG 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)  

BNatSchG 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG)  
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DSchG NRW 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG NRW)  

ERVV 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behör-
denpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV)  

GebG NRW Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW)  

GefStoffV Gefahrstoffverordnung  

KrWG 
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-
weltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts-
gesetz – KrWG)  

LKrWG NRW 
Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
kreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) 

LNatSchG NRW 
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnatur-
schutzgesetz – LNatSchG NRW)  

LuftVG Luftverkehrsgesetz (LuftVG)  

LWG NRW Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz 
– LWG NRW)   

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

UVPG NRW 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Nordrhein-
Westfalen (Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz - UVPG NRW)  

UWSchadAnzVO 
Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von 
umweltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen (Umwelt-
Schadensanzeige-Verordnung - UWSchadAnzVO)  

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  

WHG 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG)  

ZustVU NRW Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU NRW)  

 
 

   

 

 
 


